
3 Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf – Versorgungsbetrieb – für das Wirtschaftsjahr 
2004 gemäß § 14 EigVO 

 
 Auf Nachfrage von Herrn Viehof erklärt Herr Breuer, dass erstmals Rückstellungen für 

Pensionsansprüche gebildet wurden. Solche Rückstellungen seien für Pensionsansprüche von 
Beamten bei Eigenbetrieben zu bilden, die nach dem 01.01.1987 einem solchen Betrieb 
beitreten. 
 
Daraufhin beschließt der Werksausschuss: 

 
Beschluss-Nr. 
XI/27/199 

Der Werksausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Eitorf, den Wirtschaftsplan der 
Gemeindewerke Eitorf (Versorgungsbetrieb) für das Wirtschaftsjahr 2004 entsprechend dem 
Vorschlag der Werkleitung gemäß § 4 Buchstabe b) der EigVO festzustellen.  

 
Abstimmungs-
Erg.: 

Einstimmig 

 


